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dringlich nahe, mit der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte und gegebenenfalls
mit dem Sonderberater des Generalsekretärs für die Verhütung von Völkermord bei der Behandlung von Si-
tuationen außergerichtlicher, summarischer oder willkürlicher Hinrichtungen, die besonderen Anlass zur Be-
sorgnis geben oder bei denen durch frühzeitige Maßnahmen Schlimmeres verhindert werden könnte, zusam-
menzuarbeiten;

17. begrüßt die Zusammenarbeit, die sich zwischen dem Sonderberichterstatter und anderen Mecha-
nismen und Verfahren der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte entwickelt hat, und ermu-
tigt den Sonderberichterstatter, seine diesbezüglichen Bemühungen fortzusetzen;

18. fordert alle Staaten, insbesondere diejenigen, die dies nicht getan haben, nachdrücklich auf, mit
dem Sonderberichterstatter zusammenzuarbeiten, damit er sein Mandat wirksam wahrnehmen kann, nament-
lich indem sie seine Anträge, ihren Ländern einen Besuch abzustatten, positiv und rasch beantworten, einge-
denk dessen, dass Länderbesuche eines der wesentlichen Instrumente für die Erfüllung des Mandats des Son-
derberichterstatters sind, und indem sie die Mitteilungen und sonstigen Ersuchen, die ihnen der Sonderbe-
richterstatter übermittelt, rechtzeitig beantworten;

19. dankt denjenigen Staaten, die den Sonderberichterstatter empfangen haben, bittet sie, seine Emp-
fehlungen gründlich zu prüfen und ihn über die daraufhin ergriffenen Maßnahmen zu informieren, und er-
sucht die übrigen Staaten um eine ähnliche Zusammenarbeit;

20. ersucht den Generalsekretär erneut, in Fällen, in denen die in den Artikeln 6, 9, 14 und 15 des In-
ternationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte vorgesehenen rechtlichen Mindestgarantien of-
fenbar nicht eingehalten werden, auch weiterhin sein Möglichstes zu tun;

21. ersucht den Generalsekretär, den Sonderberichterstatter ausreichend mit Personal sowie Finanz-
und Sachmitteln auszustatten, damit er sein Mandat wirksam wahrnehmen kann, einschließlich durch Län-
derbesuche;

22. ersucht den Generalsekretär außerdem, in enger Zusammenarbeit mit der Hohen Kommissarin
und im Einklang mit dem von der Generalversammlung in ihrer Resolution 48/141 vom 20. Dezember 1993
festgelegten Mandat des Hohen Kommissars auch weiterhin dafür zu sorgen, dass die Missionen der Verein-
ten Nationen, wo dies angezeigt ist, auch über Personal verfügen, das auf das humanitäre Völkerrecht und die
internationalen Menschenrechtsnormen spezialisiert ist, damit auf schwere Menschenrechtsverletzungen wie
außergerichtliche, summarische oder willkürliche Hinrichtungen eingegangen werden kann;

23. ersucht den Sonderberichterstatter, der Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten und
neunundsechzigsten Tagung einen Bericht über die weltweite Situation in Bezug auf außergerichtliche, sum-
marische oder willkürliche Hinrichtungen sowie seine Empfehlungen betreffend wirksamere Maßnahmen
zur Bekämpfung dieses Phänomens vorzulegen;

24. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer neunundsechzigsten Tagung fortzusetzen.

RESOLUTION 67/169

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 20. Dezember 2012, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/67/457/Add.2 und Corr.1, Ziff. 137)400.

67/169. Stärkung der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer Entschlossenheit, im Sinne der Charta der Vereinten Nationen, insbesondere des
Artikels 1 Absatz 3, sowie der einschlägigen Bestimmungen der Erklärung und des Aktionsprogramms von

400 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von: China, El Salvador, Kuba (im Na-
men der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen Länder sind) und Russische
Föderation.
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Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über Menschenrechte verabschiedet wurden401, die inter-
nationale Zusammenarbeit zu fördern, damit es in stärkerem Umfang zu einer echten Zusammenarbeit zwi-
schen den Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Menschenrechte kommt,

unter Hinweis auf die am 8. September 2000 verabschiedete Millenniums-Erklärung der Vereinten Na-
tionen402 und ihre Resolution 66/152 vom 19. Dezember 2011, die Resolution 19/33 des Menschenrechtsrats
vom 23. März 2012403 und die Resolutionen der Menschenrechtskommission über die Stärkung der interna-
tionalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte,

sowie unter Hinweis auf die vom 31. August bis 8. September 2001 in Durban (Südafrika) veranstaltete
Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhän-
gende Intoleranz, die vom 20. bis 24. April 2009 in Genf abgehaltene Durban-Überprüfungskonferenz und
die politische Erklärung der Tagung der Generalversammlung auf hoher Ebene zur Begehung des zehnten
Jahrestags der Verabschiedung der Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban404 sowie ihre Rolle bei
der Stärkung der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte,

anerkennend, dass die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Menschen-
rechte für die volle Verwirklichung der Ziele der Vereinten Nationen, namentlich für die wirksame Förde-
rung und den wirksamen Schutz aller Menschenrechte, unabdingbar ist,

sowie anerkennend, dass die Förderung und der Schutz der Menschenrechte auf dem Grundsatz der Zu-
sammenarbeit und eines echten Dialogs beruhen und darauf gerichtet sein sollen, die Mitgliedstaaten ver-
stärkt in die Lage zu versetzen, ihren Menschenrechtsverpflichtungen zum Wohle aller Menschen nachzu-
kommen,

erneut erklärend, dass ein Dialog zwischen den Religionen, Kulturen und Zivilisationen auf dem Gebiet
der Menschenrechte erheblich zur Stärkung der internationalen Zusammenarbeit auf diesem Gebiet beitragen
könnte,

hervorhebend, dass es gilt, weitere Fortschritte bei der Förderung und Festigung der Achtung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten zu erzielen, unter anderem durch internationale Zusammenarbeit,

unterstreichend, dass gegenseitiges Verständnis, Dialog, Zusammenarbeit, Transparenz und Vertrau-
ensbildung wichtige Bestandteile aller Tätigkeiten zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte sind,

unter Hinweis auf die von der Unterkommission für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte
auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung verabschiedete Resolution 2000/22 vom 18. August 2000 über die För-
derung des Dialogs über Menschenrechtsfragen405,

1. erklärt erneut, dass es eines der Ziele der Vereinten Nationen und die Verantwortlichkeit aller
Mitgliedstaaten ist, die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern, zu schützen und zu ihrer Achtung
zu ermutigen, unter anderem durch internationale Zusammenarbeit;

2. erkennt an, dass die Staaten neben ihren eigenen Verantwortlichkeiten gegenüber ihrer jeweiligen
Gesellschaft gemeinschaftlich dafür verantwortlich sind, weltweit die Grundsätze der Menschenwürde, der
Gleichberechtigung und der Gleichstellung zu wahren;

3. erklärt erneut, dass der Dialog zwischen den Kulturen und Zivilisationen die Förderung einer Kul-
tur der Toleranz und der Achtung der Vielfalt erleichtert, und begrüßt in dieser Hinsicht die Veranstaltung
von Konferenzen und Tagungen auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene über den Dialog zwi-
schen den Kulturen;

401 A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III.
402 Resolution 55/2.
403 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-seventh Session, Supplement No. 53 und Korrigendum (A/67/53 und
Corr.1), Kap. III, Abschn. A.
404 Resolution 66/3.
405 Siehe E/CN.4/2001/2-E/CN.4/Sub.2/2000/46, Kap. II, Abschn. A.



V. Resolutionen aufgrund der Berichte des Dritten Ausschusses

723

4. fordert alle auf internationaler Ebene tätigen Akteure nachdrücklich auf, eine internationa-
le Ordnung zu errichten, die auf Inklusion, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und Gleichstellung,
Menschenwürde, gegenseitiger Verständigung sowie der Förderung und Achtung der kulturellen Vielfalt
und der allgemeinen Menschenrechte beruht, und alle Ausgrenzungslehren zu verwerfen, die auf
Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz grün-
den;

5. bekräftigt, wie wichtig es für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte und für die Ver-
wirklichung der Ziele des Kampfes gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und da-
mit zusammenhängende Intoleranz ist, die internationale Zusammenarbeit zu verstärken;

6. vertritt die Auffassung, dass die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Menschen-
rechte im Einklang mit den in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Zielen und Grundsätzen und
mit dem Völkerrecht wirkungsvoll und konkret zur dringend gebotenen Verhütung von Verletzungen der
Menschenrechte und Grundfreiheiten beitragen sollte;

7. erklärt erneut, dass die Förderung, der Schutz und die volle Verwirklichung aller Menschenrechte
und Grundfreiheiten von den Grundsätzen der Universalität, der Nichtselektivität, der Objektivität und der
Transparenz geleitet sein sollen, in einer Art und Weise, die mit den in der Charta verankerten Zielen und
Grundsätzen vereinbar ist;

8. betont die Rolle der internationalen Zusammenarbeit, wenn es darum geht, die nationalen An-
strengungen zu unterstützen und die Kapazitäten der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Menschenrechte
auszuweiten, unter anderem durch die Verstärkung ihrer Zusammenarbeit mit den Menschenrechtsmechanis-
men, namentlich durch die Bereitstellung technischer Hilfe an die jeweiligen Staaten auf deren Antrag und
im Einklang mit den von ihnen festgelegten Prioritäten;

9. fordert die Mitgliedstaaten, die Sonderorganisationen und die zwischenstaatlichen Organisationen
auf, auch weiterhin einen konstruktiven Dialog und Konsultationen zur Vertiefung der Verständigung und
zur Förderung und zum Schutz aller Menschenrechte und Grundfreiheiten zu führen, und ermutigt die nicht-
staatlichen Organisationen, aktiv dazu beizutragen;

10. fordert die Staaten nachdrücklich auf, die erforderlichen Maßnahmen zur Stärkung der bilatera-
len, regionalen und internationalen Zusammenarbeit zu ergreifen, mit dem Ziel, den nachteiligen Auswirkun-
gen der aufeinander folgenden und sich gegenseitig verschärfenden weltweiten Krisen, wie etwa Finanz- und
Wirtschaftskrisen, Ernährungskrisen, Klimawandel und Naturkatastrophen, auf den vollen Genuss der Men-
schenrechte zu begegnen;

11. bittet die Staaten und die zuständigen Mechanismen und Verfahren der Vereinten Nationen auf
dem Gebiet der Menschenrechte, auch weiterhin die Bedeutung der wechselseitigen Zusammenarbeit, der
Verständigung und des Dialogs zu beachten, wenn es darum geht, die Förderung und den Schutz aller Men-
schenrechte zu gewährleisten;

12. erinnert an die Initiative des Menschenrechtsrats, ein Seminar über die Stärkung der internationa-
len Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte unter Beteiligung der Staaten, der maßgeblichen
Organisationen, Fonds und Programme der Vereinten Nationen und anderer Akteure, einschließlich akade-
mischer Sachverständiger und der Zivilgesellschaft, abzuhalten, wie in der Ratsresolution 19/33403 beschlos-
sen;

13. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit der Hohen Kommissarin der Vereinten Na-
tionen für Menschenrechte Konsultationen mit Staaten und mit zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen
Organisationen über Mittel und Wege zur Stärkung der internationalen Zusammenarbeit und des Dialogs in
den Menschenrechtsmechanismen der Vereinten Nationen, einschließlich des Menschenrechtsrats, sowie
über diesbezügliche Hindernisse und Herausforderungen und Möglichkeiten zu deren Überwindung zu füh-
ren;

14. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer achtundsechzigsten Tagung fortzusetzen.
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RESOLUTION 67/170

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 20. Dezember 2012, in einer aufgezeichneten Abstimmung mit
128 Stimmen bei 54 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/67/457/Add.2 und
Corr.1, Ziff. 137)406:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argentinien,
Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan,
Bolivien (Plurinationaler Staat), Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa
Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Demokratische Volksre-
publik Laos, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gambia, Grena-
da, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Repu-
blik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Ko-
lumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Lesotho, Libanon, Liberia, Libyen, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Male-
diven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nige-
ria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Peru, Philippinen, Ruanda, Russische Föderation, Salomonen,
Sambia, Samoa, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka,
St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschiki-
stan, Thailand, Timor-Leste, Tonga, Trinidad und Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Us-
bekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania,
Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutsch-
land, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Ir-
land, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marshall-
inseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Öster-
reich, Palau, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Ser-
bien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Groß-
britannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

Enthaltungen: Paraguay, Südsudan, Togo, Tschad.

67/170. Menschenrechte und einseitige Zwangsmaßnahmen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf alle ihre früheren Resolutionen zu diesem Thema, zuletzt Resolution 66/156 vom
19. Dezember 2011, den Beschluss 18/120 des Menschenrechtsrats vom 30. September 2011407 und seine Re-
solution 19/32 vom 23. März 2012408 sowie auf die früheren Resolutionen des Rates und der Menschenrechts-
kommission,

in Bekräftigung der einschlägigen Grundsätze und Bestimmungen in der von der Generalversammlung
in ihrer Resolution 3281 (XXIX) vom 12. Dezember 1974 verkündeten Charta der wirtschaftlichen Rechte
und Pflichten der Staaten, insbesondere ihres Artikels 32, in dem es heißt, dass kein Staat wirtschaftliche, po-
litische oder sonstige Zwangsmaßnahmen gegen einen anderen Staat anwenden oder ihre Anwendung
begünstigen darf, um von ihm die Unterordnung bei der Ausübung seiner souveränen Rechte zu erlangen,

Kenntnis nehmend von dem gemäß Resolution 66/156 der Generalversammlung vorgelegten Bericht
des Generalsekretärs409 und unter Hinweis auf die Berichte des Generalsekretärs über die Durchführung der
Versammlungsresolutionen 52/120 vom 12. Dezember 1997410 und 55/110 vom 4. Dezember 2000411,

406 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von China und Kuba (im Namen der
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen Länder sind).
407 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 53A und Korrigendum (A/66/53/Add.1
und Corr.1), Kap. III.
408 Ebd., Sixty-seventh Session, Supplement No. 53 und Korrigendum (A/67/53 und Corr.1), Kap. III.
409 A/67/181.
410 A/53/293 und Add.1.
411 A/56/207 und Add.1.




